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Durchführung des Arbeitszeitgesetzes im Pandemiefall 

 

 

Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß 

§ 15 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zur Abfertigung privater Paketsendungen an den 

Sonntagen in der (Vor-)Weihnachtszeit im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-

Virus (SARS CoV-2) sowie der dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19 in Deutschland. 

 

Die Bezirksregierung Arnsberg erlässt auf Grundlage des § 15 Abs. 2 ArbZG in Verbindung mit § 

35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) folgende  

 

 

Allgemeinverfügung: 

 

 

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS CoV-2) sowie der dadurch her-

vorgerufenen Erkrankung COVID-19 in Deutschland werden zur Ermöglichung des privaten 

Paketversandes aufgrund der Kontaktbeschränkungen befristet bis zum 31. Dezember 

2020 im Wege einer Allgemeinverfügung folgende Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz für Arbei-

ten bei Paketdienstleistern genehmigt, ohne dass hierfür eine gesonderte Bewilligung zu bean-

tragen ist. 

 

A. Abweichend von § 9 ArbZG dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Paketdienstleis-

tern unter den folgenden Voraussetzungen an Sonntagen mit Arbeiten im Zusammenhang mit 

der Bearbeitung von Sendungen (Sortierung in Verteilzentren und Transport zwischen Verteil-

zentren sowie Entleerung von Packstationen) außer bei der Auslieferung an den Endverbraucher 

beschäftigt werden. 

 

- Eine einmalige Leerung von Packstationen an Sonntagen ist zulässig.  

 

- Darüber hinaus darf Sonntagsarbeit nur durchgeführt werden, wenn 

  

1. der Dienstleister in der betreffenden Unternehmenssparte im Dezember 2020 einen 

erwartbaren Privatkundenanteil (Absender von Paketen sind Privatkunden) von 

mind. 15% hat, 

2. der Dienstleister bereits im Vorfeld die Möglichkeit einer regionalen Umverteilung 

der Pakete in andere Verteilzentren ausgeschöpft hat, 

3. die Sonntagsarbeit in Verteilzentren erfolgt, deren Funktionsfähigkeit ohne die 

Sonntagsarbeit konkret gefährdet ist, 

4. keine Annahme von zusätzlichen gewerblichen Anlieferungen an Sonntagen (außer-

halb der nach § 9 Abs. 2 ArbZG zulässigen Zeiträume) erfolgt und  

5. die u. g. Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmerinteressen beachtet wurden. 

 

Der Arbeitgeber hat rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeit der zuständigen Bezirksregierung un-

ter Darlegung der Voraussetzungen der Ziff. 1 bis 5 anzuzeigen, dass er von der Ausnahmere-

gelung in dieser Allgemeinverfügung Gebrauch machen will. Diese Anzeigepflicht gilt nicht für 

die einmalige Leerung von Packstationen an Sonntagen. 
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In den o.g. Fällen überwiegt das Interesse an der Ausnahme die schutzwürdigen Interessen der 

Arbeitnehmer am Sonntagsschutz ausnahmsweise dann, wenn  

 

1. über die Sonntagsarbeit eine Vereinbarung zwischen den Sozial- oder Betriebspart-

nern getroffen wurde sowie die Mitbestimmungsrechte des Betriebs- bzw. des Per-

sonalrates gewahrt werden, 

2. angemessene Zuschläge für die Sonntagsarbeit gezahlt werden, 

3. den Beschäftigten auf Wunsch die Teilnahme am Hauptgottesdienst am Sonntag-

vormittag ermöglicht wird und  

4. minderjährige Beschäftigte sowie schwangere und stillende Frauen von dieser Aus-

nahmereglung ausgenommen sind, hier gelten uneingeschränkt die Regelungen 

des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass 

  

- die Ausgleichsregelungen in § 11 ArbZG zu beachten sind, 

- nach § 16 Abs. 2 ArbZG Lage und Dauer der tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten (Be-

ginn und Ende) zu dokumentieren sind. 

 

B. Aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wird die sofortige Vollzie-

hung im öffentlichen Interesse angeordnet. Ein Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung hat 

keine aufschiebende Wirkung. 

 

C. Diese Allgemeinverfügung tritt gem. § 41 Abs. 4 VwVfG NRW am Tage nach der Bekanntma-

chung in Kraft.  

 

 

Zu A: Begründung für die Ausnahmebewilligung 

 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung liegen vor. Das für die Erteilung einer Aus-

nahmebewilligung auf der Grundlage des § 15 Abs. 2 ArbZG erforderliche dringende öffentliche 

Interesse ist gegeben:  

 

Obwohl die Paketdienste zahlreiche Maßnahmen zur Bewältigung des coronabedingt erhöhten 

weihnachtlichen Paketaufkommens getroffen haben, werden diese absehbar nicht ausreichen, 

um Engpässe in der Logistik in der (Vor-)Weihnachtszeit zu vermeiden. Die nachfolgende Aus-

nahmereglung soll dazu beitragen, die Verteilzentren in ihrer Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhal-

ten, damit gerade aufgrund der Kontaktbeschränkungen verstärkt versandte private Weihnachts-

geschenke noch rechtzeitig und zügig bei den Beschenkten angekommen. Dabei geht es aus-

drücklich nicht um die Beschleunigung und Erhöhung der Gesamtkapazitäten des gewerblichen 

Versandhandels durch Schaffung zusätzlicher Optionen für den Versand gewerblicher Paketlie-

ferungen (Onlinehandel), selbst wenn diese an Privatkunden erfolgen. Hier liegt es in der Verant-

wortung der Unternehmen, Nachfrage und Kapazitäten in Einklang zu bringen. 

 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen werden aber auch viele Familienfeiern o. ä. in diesem Jahr 

nicht stattfinden, was coronabedingt zu einem erheblichen Mehraufkommen an privaten Paket-

sendungen führen wird. Hier gilt es als Ausgleich für die coronabedingten Kontaktbeschränkun-

gen ausreichend Möglichkeiten zum termingerechten Privatversand zu sichern. 

 



3 
 

Dabei ist eine Zustellung der Weihnachtsgeschenke pünktlich zum Weihnachtsfest für die bereits 

durch die coronabedingten Einschränkungen hoch betroffene Bevölkerung wichtig. Dies sorgt 

u.a. für einen Ausgleich der hohen psychischen Belastungen, die der Bevölkerung durch die Pan-

demie aufgegeben wird, und unterstützt dadurch die Akzeptanz der einschneidenden Maßnah-

men. 

 

 

Zu B: Begründung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 

Da das Infektionsgeschehen aktuell eine erhebliche Dynamik entwickelt und die Kontaktbe-

schränkungen zu einer verstärkten Versendung privater Weihnachtsgeschenke führen, duldet die 

Umsetzung der o. g. Ausnahmeregelung keinen Aufschub, damit diese Geschenke trotz der ak-

tuellen Engpässe in der Logistik rechtzeitig ankommen.  

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwal-

tungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg (Postanschrift: Postfach 59818 Arnsberg) 

für Betriebe in den kreisfreien Städten Hagen und Hamm sowie des Ennepe-Ruhr-Kreises, des 

Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und 

Soest, für Betriebe in den kreisfreien Städten Bochum, Dortmund und Herne sowie des Kreises 

Unna beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen (Post-

anschrift: 45801 Gelsenkirchen, Postfach 10 01 55) schriftlich oder zur Niederschrift der Urkunds-

beamtin / des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. 

 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwal-

tungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg (Postanschrift: Postfach 59818 Arnsberg) 

für Betriebe in den kreisfreien Städten Hagen und Hamm sowie des Ennepe-Ruhr-Kreises, des 

Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und 

Soest, für Betriebe in den kreisfreien Städten Bochum, Dortmund und Herne sowie des Kreises 

Unna beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen (Post-

anschrift: 45801 Gelsenkirchen, Postfach 10 01 55), Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung oder gemäß § 80 Abs. 4 VwGO bei der Bezirksregierung Arnsberg, Seibertz-

straße 1, 59821 Arnsberg (Postanschrift: Bezirksregierung Arnsberg, 59817 Arnsberg) Antrag auf 

Aussetzung der Vollziehung gestellt werden. 

 

Die Klage bzw. der Antrag kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts (poststelle@vg-arnsberg.nrw.de) bzw. (poststelle@vg-gel-

senkirchen.nrw.de) erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 

durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 

verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 

einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 

nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektro-

nischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-

scher-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803), die durch Artikel 1 

der Verordnung vom 9. Februar 2018 (BGBl. I S. 200) geändert worden ist). 
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Hinweis: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 

 

Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 

sollte, würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

 

Arnsberg, den 10.12.2020 

Die Bezirksregierung Arnsberg 

gez. Thorsten Schmitz-Ebert 

Abteilungsleiter 

http://www.justiz.de/

